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Erläuterung zum Erhebungsbogen Sportförderbeitrag 
 
Punkt    Erklärung 
 

Formularkopf  Vollständigen Namen, ggf. mit Abteilung, Vereinsanschrift, Telefon- 

   nummer und Bankverbindung eintragen, Mitglieds-Nr. ist die   

   fünfstellige DRBV-Mitgliedsnummer 
 

I. Erhebung   Bitte kreuzen Sie hier den Status Ihrer Mitgliedschaft an und tragen die  

   Mitglieder entsprechend den Vorgaben im Bogen zum jeweiligen Stand 

   ein. Maßgebend ist hier die Meldung an den Deutschen Tanzsport- 

   verband (DTV) bzw. den Tanzsportverband Baden-Württemberg (TBW). 

   Anschließend können sie die Mitgliederzahl mit dem angegebenen  

   Betrag multiplizieren und in der rechten Spalte eintragen. 
 

   Bitte die Kopie der Mitglieder-Meldung DTV/TBW beilegen 

   (ohne Kopie keine Anerkennung). 
 

II. Ermäßigung  Bitte alle Punkte entsprechend der jeweiligen Vorgaben ausfüllen und 

   die daraus resultierenden Ergebnisse (Prozentzahlen) in die rechte  

   Spalte eintragen. Für Ermäßigungen, welche sie nicht geltend machen, 

   tragen Sie bitte in der rechten Spalte eine Null ein. 

   Für Personen, welche in mehreren Vereinen Mitglied sind, können  

   Ermäßigungen nur für den einen Verein geltend gemacht werden.  

   Klären Sie dies bitte entweder mit den jeweiligen Personen oder den  

   anderen Vereinen ab. Wenn mehrere Vereine für eine Person die  

   Ermäßigung geltend machen, wird keinem Verein die Ermäßigung  

   zuerteilt. 

   Beachten Sie, dass sie für alle Ermäßigungspunkte, welche Sie  

   geltend machen entsprechende Nachweise in Form von Kopien  

   beifügen müssen. 

 

zu 2. und 3.   Trainer-B/A-Lizenzen beinhalten automatisch auch die Übungsleiter-F 

   und Trainer-C-Lizenzen. Aus diesem Grund können sie eventuell  

   vorhandene Trainer-B/A-Lizenzen zusätzlich in Punkt 2. mit hinzuzählen. 

 

zu 4.    Wertungsrichter Boogie Woogie und Rock ’n’ Roll in einer Person zählt 

   als eine Lizenz 

 

zu 6.    Sollten Sie Funktionäre und Beauftragte im BWRRV und DRBV geltend 

   machen wollen, fügen Sie bitte formlos die entsprechenden Namen der 

   jeweiligen Personen auf einem gesonderten Blatt bei. 
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Erläuterung zum Erhebungsbogen Sportförderbeitrag 
 
Punkt    Erklärung 
 

 

zu 8.    Breitensportveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem BWRRV sind 

   nur solche Veranstaltungen, welche der BWRRV im Vorfeld informiert 

   wurde und welche nicht für Turniertanzpaare (alle Klassen sowohl  

   Rock ’n’ Roll als auch Boogie-Woogie) durchgeführt wurden. 

   Mitveranstaltungen von anderen Lehrgängen (für Turniertanzpaare)  

   ergeben keine Ermäßigung. In Zweifelsfragen wenden Sie sich jeweils an 

   den Sportwart Boogie-Woogie, den Sportwart-Rock ’n’ Roll oder den  

   Jugendwart des BWRRV. 
 

zu 10. und 11.   Die Teilnahme braucht nicht nachgewiesen werden, da der BWRRV hier 

   die Teilnehmerlisten vorliegen hat. Ermäßigung gibt es aber nur für die 

   persönliche Teilnahme eines Mitgliedes durch seinen Delegierten. Die 

   Übertragung von Stimmen an Delegierte anderer Vereine kann hier  

   nicht gezählt werden. 

   Nachdem nun alle Ermäßigungsprozentzahlen in der rechten Spalte  

   stehen, zählen sie diese zusammen und tragen die Summe bei  

   Gesamtermäßigung in % ein. 

   Danach errechnen Sie aus dem Betrag von Punkt I. die Gesamt- 

   ermäßigung in Euro und tragen diesen in dieses Feld ein.  

   Der Endbetrag ergibt sich aus der Differenz der Summe Aus Punkt I.  

   und der Gesamtermäßigung in Euro. Tragen Sie diese Zahl in das Feld 

   Endbetrag. 

   Nun brauchen Sie nur noch in dem Feld zwischen Unterschrift und  

   Endbetrag zu unterschreiben. 

   Die unteren beiden Zeilen (kursiv geschrieben) bleiben für die  

   Bearbeitung durch den BWRRV frei. 

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ihnen vorliegenden Finanzordnung des BWRRV. 


